
Caputher Sportverein 1881e.V.
Beitragsordnung ab 01.01.2019

Bankverbindung
Mittelbrandenburgische Sparkasse IBAN: DE30 1605 0000 3520 1312 76
Geschäftsstelle Caputh BIC:    WELADED1PMB

Beitrag pro Person pro Monat halbjährlich
Fußball, Hallenradsport,
Leichtathletik, Tischtennis,
Schwimmen

Erwachsene 14 € 84 €

" Erwachsene familienbedingt 12 € 72 €
Gymnastik, Segeln, Kegeln,
Badminton, Volleyball

Erwachsene 12 € 72 €

" Erwachsene familienbedingt 10 € 60 €
abteilungsunabhängig Arbeitslose, Studenten,

Auszubildende, Frührentner,
Senioren, Junioren

9 € 54 €

" Junioren familienbedingt 6 € 36 €
Wasserzuschlag (Schwimmen)  zusätzlich zum Beitrag 16 € 96 €
Schwimmen Schwimmkurs 150 €
Stegzuschlag (Segeln) Liegeplatz pro Jahr 200 € / 100 €

Senioren sind alle Mitglieder, die zu Beginn des Beitragsjahres ihr 65. Lebensjahr vollendet
haben.

Junioren sind alle Mitglieder, die zu Beginn des Betragsjahres ihr 18. Lebensjahr nicht vollendet
haben.

Familienbedingt wird ein verminderter Beitrag für alle Familienmitglieder erhoben, wenn
mindestens 3 Familienmitglieder (in einem Haushalt) Vereinsmitglieder sind.

Der Wasserzuschlag wird für Schwimmen zusätzlich zum Beitrag erhoben und zusammen mit
dem Beitrag eingezogen.

Der Beitrag für Schwimmkurs ist ein Einmalbeitrag für die Dauer eines Kurses. Er tritt anstelle
des monatlichen Beitrags und enthält den Wasserzuschlag.

Der Stegzuschlag wird entsprechend der Stegordnung für einen Liegeplatz erhoben.

Für Neuzugänge ist nur das Lastschriftverfahren zulässig.

Als Aufnahmegebühr wird ein zusätzlicher Monatsbeitrag erhoben. Für deren Einzug wird das
Eintrittsdatum um einen Monat vorverlegt.

Mitglieder, die in zwei (oder mehreren) Abteilungen des CSV aktiv Sport treiben, zahlen nur
einen Beitrag. Haben die Abteilungen eine unterschiedliche Beitragshöhe, so ist der Beitrag
gemäß der höheren Beitragsstufe zu zahlen.

Für Härtefälle kann ein Beitragsminderungsantrag beim Vorstand gestellt werden.

Ein Austritt ist nur zum Quartalsende zulässig.

Beitragserhebung
In der Regel wird der Beitrag in obiger Höhe Anfang April für das erste Halbjahr und Anfang
Oktober für das zweite Halbjahr per Lastschrift eingefordert.
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Neuaufnahme von Mitgliedern
Über die Aufnahme neuer Mitglieder in den CSV entscheiden die Übungsleiter/Abteilungsleiter.
Durch die beschränkte Kapazität insbesondere bzgl. Hallenzeiten und Übungsleitern können
nicht alle Aufnahmewünsche erfüllt werden.

Überprüfung Mitgliedschaft
Rechtzeitig vor dem Lastschrifteinzug Anfang April ist in allen Abteilungen zu überprüfen, ob
alle Trainierenden im HGL erfasst sind und ob die Beitragshöhe stimmt.

Passive Mitglieder
Passive Mitglieder des CSV sind Mitglieder, die eine Mitgliedschaft haben, aber nicht
beitragspflichtig sind:

Ehrenmitglieder
gemäß Satzung 4.5.

Zahlende Mitglieder
Von Mitgliedern, die den CSV mit ihrem Beitrag unterstützen ohne organisiert sportlich aktiv zu
sein, wird keine zusätzliche Leistung (Arbeitseinsatz) erwartet.

Ruhende Mitgliedschaft
Für Mitglieder, die zeitweise nicht am Training teilnehmen können besteht, die Möglichkeit, sie
bis zu 6 Monaten im Verwaltungsystem als „ruhend“ zu führen und damit die Beitragszahlung
auszusetzen. Darüber entscheidet der Abteilungsleiter. Der Vorstand ist darüber zu informieren.
Funktionale Mitglieder
Sind Personen, die den CSV aktiv unterstützen, aber sich selbst in ihm nicht organisiert
sportlich betätigen. Sie unterstützen den CSV als Übungsleiter, Schiedsrichter, in der
Organisation und in der Verwaltung.
In der Mitgliederversammlung sind sie stimmberechtigt.

Reha-Sport
Eine Beitragsbefreiung für CSV-Mitglieder, die auf Rezept am Vitalsport teilnehmen, kann
gewährt werden, wenn sie in keiner anderen Abteilung Sport treiben und sie monatlich vier
Übungseinheiten verzeichnen.

Die Beitragshöhe wurde vom Vorstand am 15.03.2018 gemäß der Mitgliederversammlung
beschlossen. Sie tritt ab 01.07.2018 in Kraft.

Die Ergänzungen zum Schwimmen wurden in den Vorstandssitzungen am 15.09.2017 und am
16.05.2019, zum Stegzuschlag  am 08.02.2018 beschlossen.

Frühere Vorstandsbeschlüsse (ab Neuaufnahme von Mitgliedern)  wurden gemäß der
Vorstandssitzung vom 17.01.2019 in die Beitragsordnung übernommen.

Die erläuternde Ergänzung zur Beitragserhebung wurde am 20.04.2021 beschlossen.


